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+++newsletter+++ 
 

Termine März 2013 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

11.3.2013 14.3.2013 8.3.2013 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an 
das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

11.3.2013 14.3.2013 8.3.2013 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

11.3.2013 14.3.2013 8.3.2013 

Umsatzsteuer4 11.3.2013 14.3.2013 8.3.2013 
Sozialversicherung5 26.3.2013 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 

Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so 
frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
22.3.2013) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der 
Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten 
die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt. 

Termine April 2013 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.4.2013 15.4.2013 5.4.2013 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den 
Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.4.2013 15.4.2013 5.4.2013 
Sozialversicherung5 26.4.2013 entfällt entfällt 

 



 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so 
frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2  Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei 

Vierteljahreszahlern ohne Fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
24.4.2013) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der 
Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten 
die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung 
in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
der Schuldner die Leistung verweigert, 
besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; 
dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um 
welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank 
vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.7.2010: 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

1.7. bis 31.12.2010 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.1. bis 30.6.2011 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.7. bis 31.12.2011 0,37 % 5,37 % 8,37 % 
1.1. bis 30.6.2012 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.7. bis 31.12.2012 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.1. bis 30.6.2013 -0,13 % 4,87 % 7,87 % 

Abfindungszahlung zur Auflösung eines Mietverhältnisses ist keine 
steuerbegünstigte Entschädigung 
Durch die Progression des Einkommensteuertarifs können sich in bestimmten Fällen unbillige Härten 
ergeben. Das gilt insbesondere in den Fällen, in denen sich infolge einer Zusammenballung von 
Einkünften (z. B. Vereinnahmung einer Entschädigung oder Abfindung) in einzelnen Kalenderjahren ein 
besonders hohes Einkommen ergibt. Für bestimmte außerordentliche Einkünfte werden diese Härten 



 

 

durch die Anwendung eines besonderen (ermäßigten) Steuersatzes abgeschwächt. Entschädigungen und 
Abfindungen sind grundsätzlich nur dann als außerordentliche Einkünfte anzusehen, wenn sie entgangene 
oder entgehende Einnahmen mehrerer Jahre abgelten. 
In einem Verfahren vor dem Hessischen Finanzgericht hatte ein Unternehmer im Rahmen eines 
Zeitmietvertrags Praxisräume in einem Bürogebäude angemietet. Das Bürogebäude wurde anschließend 
verkauft. Der neue Eigentümer beabsichtigte den Abriss des Gebäudes und einen anschließenden 
Neubau. Deshalb wurde das Mietverhältnis mit dem Unternehmer im Rahmen einer gesonderten 
Vereinbarung – gegen eine Abfindungszahlung – vorzeitig aufgelöst. 
Das Finanzgericht entschied, dass diese Abfindungszahlung nicht als tarifbegünstigte 
Entschädigungszahlung zu qualifizieren sei. Etwas anderes gilt nach Auffassung des Finanzgerichts, wenn 
die Entschädigungszahlung nach den getroffenen schriftlichen Vereinbarungen als Ausgleich für den 
entgehenden Gewinn in den Folgejahren geleistet werde. Im Urteilsfall sei die Entschädigung ausdrücklich 
für die „Räumung und Rückgabe des Mietgegenstands“ gewährt worden und nicht als Ersatz für 
entgehende Einnahmen. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
Hinweis: Bei entsprechenden Vereinbarungen ist auf sorgfältige Vertragsgestaltung zu achten. 
Insbesondere ist konkret zu bestimmen, wofür die Abfindung gezahlt werden soll. 

Absenkung der betrieblichen Nutzung eines PKW unter 10 % führt nicht 
zur Zwangsentnahme 
Die Zuordnung von Wirtschaftsgütern zur Betriebs- oder Privatsphäre erfolgt in einer Dreiteilung nach der 
betrieblichen Nutzung wie folgt:  
Beträgt sie mehr als 50 %, handelt es sich um notwendiges Betriebsvermögen, 
bei einer betrieblichen Nutzung bis zu 10 % liegt notwendiges Privatvermögen vor. 
Bei einer betrieblichen Nutzung dazwischen kann der Unternehmer wählen, welchem Bereich er es 

zuordnen will (sog. gewillkürtes Betriebsvermögen). Die Wahl erfolgt durch den Ausweis in der 
Buchführung. 

Die Grundsätze gelten auch für einen PKW. Beträgt die betriebliche Nutzung im Jahr der Anschaffung 
mehr als 10 % und wird er dem gewillkürten Betriebsvermögen zugeordnet, wird er nicht deshalb in 
späteren Jahren notwendiges Privatvermögen, weil die betriebliche Nutzung unter 10 % sinkt. Er kann 
weiter als Betriebsvermögen behandelt werden. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Begrenzung der 1 %-Regelung auf die Gesamtkosten bei einer 
Fahrzeugüberlassung von der Personengesellschaft an ihren 
Gesellschafter 
Der aus zwei Sozien bestehenden Gesellschaft wurde von einem Sozietätspartner ein hochpreisiger PKW 
entgeltlich zur Nutzung überlassen. Er trug sämtliche tatsächlich für das Fahrzeug entstehenden Kosten, 
die allerdings erheblich niedriger waren als der von ihm für die Überlassung vereinnahmte Mietzins. 
Die Sozietät überließ den PKW diesem Gesellschafter unentgeltlich zur privaten Nutzung. Der Wert der 
Nutzungsentnahme wurde auf der Basis der 1 %-Regelung ermittelt und nach der Billigkeitsregelung der 
Finanzverwaltung auf die Gesamtkosten des Fahrzeugs begrenzt. Als Gesamtkosten sah die Gesellschaft 
die tatsächlich dem Gesellschafter entstandenen Aufwendungen an. 
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs sind aber nicht die Aufwendungen des Gesellschafters, sondern 
die der Gesellschaft entstandenen Aufwendungen Maßstab für die anzuwendende Billigkeitsregelung. 

Beiträge zugunsten einer an den Arbeitnehmer abgetretenen 
Rückdeckungsversicherung durch den Arbeitgeber sind Arbeitslohn 
Sagt der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer eine Alters- und Berufsunfähigkeitsrente zu, stellen die 
gezahlten Beiträge an die Versicherung Arbeitslohn dar. Die Beiträge der zur Absicherung dieser Zusage 
abgeschlossenen Rückdeckungsversicherung sind dagegen grundsätzlich nicht als Arbeitslohn zu 
qualifizieren. Tritt der Arbeitgeber aber die Ansprüche aus der Rückdeckungsversicherung an den 
Arbeitnehmer ab und leistet im Anschluss hieran Beiträge an den Versicherer, sind diese Ausgaben 
Arbeitslohn. Denn nunmehr hat der Arbeitnehmer einen eigenen unentziehbaren Rechtsanspruch gegen 
den Versicherer. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 



 

 

Für eigene Zwecke genutztes Fremdgeld führt nicht zu 
Betriebseinnahmen 
Ein Rechtsanwalt war für eine Privatärztliche Verrechnungsstelle (PVS) tätig, in deren Auftrag er 
Patientenhonorare beitrieb. Seinen Gewinn ermittelte er durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung. Der 
Rechtsanwalt verrechnete eingehende Zahlungen der Patienten zunächst mit Kosten und 
Honorarforderungen und buchte darüber hinausgehende Beträge als Verbindlichkeit gegenüber der PVS. 
Das Buchführungskonto „Fremdgelder PVS“ war innerhalb von zehn Jahren kontinuierlich angewachsen. 
Die betrieblichen Bankkonten des Antragstellers waren zu diesem Zeitpunkt im Minus. Die Fremdgelder 
verbrauchte der Rechtsanwalt zur Bestreitung von Betriebsausgaben und Kosten der Lebensführung. Das 
Finanzamt sah die „Fremdgelder PVS“ nicht als durchlaufende Posten, sondern als Betriebseinnahmen 
an. 
Dem folgte der Bundesfinanzhof nicht. 
Durchlaufende Posten sind nach der gesetzlichen Definition Betriebseinnahmen oder Betriebsausgaben, 
die im Namen und für Rechnung eines anderen vereinnahmt oder verausgabt werden. Sie erhöhen oder 
vermindern nicht den betrieblichen Gewinn. Kennzeichen des durchlaufenden Postens ist die 
Verklammerung von Einnahme und Ausgabe zu einem einheitlichen Vorgang. Die für durchlaufende 
Posten kennzeichnende Verklammerung kann durchbrochen werden, so dass die Behandlung als 
durchlaufender Posten unzutreffend wird. Allerdings reicht dafür noch nicht die Nichtweiterleitung der 
vereinnahmten Gelder aus. Durchbrochen wird die Verklammerung erst dann, wenn der Fremdbesitzer 
unberechtigt auf das Fremdgeld zugreift und es für eigene Zwecke verwendet. Das war hier der Fall. Dass 
die betrieblichen Konten Minusbeträge auswiesen, indiziert, dass der Rechtsanwalt das fremde Geld 
tatsächlich zu eigenen Zwecken verwendet hat. Daraus ergeben sich allerdings noch keine 
Betriebseinnahmen, weil auch eine Entnahme aus dem bei der Gewinnermittlung nicht zu 
berücksichtigenden Fremdvermögen unmittelbar möglich ist. Dafür spricht, dass die Besteuerung nicht 
endgültig wäre. Weil der Rechtsanwalt von der Auskehrungsverpflichtung nicht frei geworden ist, müsste 
die Besteuerung bei Erfüllung der Abrechnungs- und Herausgabepflicht durch Berücksichtigung 
entsprechend hoher Betriebsausgaben in voller Höhe korrigiert werden. 

Kurzfristige Einlage von Geld zur Vermeidung von Überentnahmen ist 
Gestaltungsmissbrauch 
Betriebliche Schuldzinsen sind nur beschränkt abziehbar, wenn Überentnahmen getätigt werden. Diese 
liegen vor, wenn die Entnahmen die Summe des Gewinns und der Einlagen des Wirtschaftsjahrs 
übersteigen. 
In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall hatte ein Arzt kurz vor Jahresende seine 
Überentnahmen dadurch mindern wollen, dass er hohe Einlagen auf sein betriebliches Bankkonto tätigte, 
die er wenige Tage später im neuen Jahr wieder entnahm. Dies wertete das Gericht als 
Gestaltungsmissbrauch und erkannte die Einlage nicht an. Die nicht abzugsfähigen Zinsen wurden ohne 
Berücksichtigung dieser Einlagen berechnet. 

Neues zur Entfernungspauschale 
Das Bundesministerium der Finanzen hat aufgrund der Änderungen, die sich durch das 
Steuervereinfachungsgesetz 2011 ergeben haben, ein neues Schreiben veröffentlicht. Dabei ist u. a. zu 
beachten: 
Für die Günstigerprüfung zwischen Entfernungspauschale und tatsächlichen Aufwendungen bei Nutzung 

öffentlicher Verkehrsmittel kommt es ab dem Veranlagungszeitraum 2012 zur Festschreibung des 
Jahresprinzips. Wer abwechselnd mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Pkw zur Arbeit fährt, muss 
dies zukünftig nicht mehr täglich nachweisen. Die Finanzämter prüfen nur noch jahresbezogen, ob für 
den Steuerzahler die Pendlerpauschale oder die Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten günstiger 
ist. 

Übersteigen die Aufwendungen für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel den im Kalenderjahr 
insgesamt als Entfernungspauschale angesetzten Betrag, können die tatsächlichen Aufwendungen 
angesetzt werden. 

Weitere spezielle Fragen, wie Benutzung verschiedener Verkehrsmittel, mehrere Dienstverhältnisse, 
Ansatz bei Körperbehinderung sollten mit dem Steuerberater besprochen werden. 



 

 

Schadensersatzzahlungen wegen Zwangsversteigerung keine 
Werbungskosten 
Schadensersatzzahlungen im Zusammenhang mit dem Abschluss eines neuen Mietvertrags können als 
Werbungskosten abzugsfähig sein, wenn es sich z. B. um Abstandszahlungen an einen weichenden 
Mieter handelt. Anders ist dies jedoch in dem nachfolgend geschilderten Fall zu beurteilen: 
Ein Grundstückseigentümer hatte durch einen Strohmann die Zwangsversteigerung seiner Immobilie 
veranlasst, weil er ein bestehendes langfristiges Mietverhältnis mit entsprechender Preisbindung beenden 
wollte. Nach der Zwangsversteigerung kündigte der Ersteher im Rahmen eines entsprechenden 
Sonderkündigungsrechts das Mietverhältnis und übertrug das Grundstück sodann wieder auf den 
ursprünglichen Eigentümer. Dieser vermietete die frei gewordenen Räumlichkeiten zu deutlich besseren 
Konditionen an einen neuen Mieter. Der ehemalige Mieter verklagte den Vermieter und ein Zivilgericht 
bewilligte ihm Schadensersatz. Die geleistete Zahlung machte der Eigentümer als Werbungskosten bei 
den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung geltend. 
Der Bundesfinanzhof versagte einen Werbungskostenabzug, weil kein direkter Zusammenhang mit dem 
neuen, durch die Zwangsversteigerung zustande gekommenen Mietverhältnis festzustellen sei. Vielmehr 
sah das Gericht ausschließlich die Zwangsversteigerung als auslösendes Moment und damit keinen 
Zusammenhang mit einer Einkünfteerzielungsabsicht. 

Schuldzinsen für Darlehen zur Finanzierung von Umlaufvermögen 
Seit der Neuregelung des Schuldzinsenabzugs sind Schuldzinsen, deren Abzug nicht schon wegen 
privater Veranlassung ausgeschlossen ist, nicht abziehbar, wenn Überentnahmen getätigt worden sind. 
Eine Überentnahme ist der Betrag, um den die Entnahmen die Summe des Gewinns und der Einlagen des 
Wirtschaftsjahres übersteigen. Die nicht abziehbaren Schuldzinsen werden typisiert mit 6 % der 
Überentnahmen des Wirtschaftsjahres zuzüglich der Überentnahmen vorangegangener Wirtschaftsjahre 
und abzüglich der Beträge, um die in den vorangegangenen Wirtschaftsjahren der Gewinn und die 
Einlagen die Entnahmen überstiegen haben (Unterentnahmen), ermittelt. Der sich dabei ergebende 
Betrag, höchstens jedoch der um 2.050 € verminderte Betrag der im Wirtschaftsjahr angefallenen 
Schuldzinsen, ist dem Gewinn hinzuzurechnen. Von der Abzugsbeschränkung sind Schuldzinsen für 
Darlehen zur Finanzierung von Anschaffungs- oder Herstellungskosten für Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens ausgenommen.) 
Eine als Bauträgerin tätige OHG hatte beantragt, Schuldzinsen, die zur Finanzierung von Umlaufvermögen 
(fünf Grundstücke) gezahlt worden waren, auch von der Abzugsbeschränkung auszunehmen. 
Dies hat der Bundesfinanzhof abgelehnt. Die nicht abziehbaren Schuldzinsen sind nicht um den 
Zinsaufwand für die angeschafften und im Umlaufvermögen der OHG ausgewiesenen Grundstücke zu 
kürzen, weil der eindeutige Wortlaut des Gesetzes nur die Finanzierungskosten für Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens privilegiert. 

Telefonkosten können bei längerer Auswärtstätigkeit Werbungskosten 
sein 
Kosten für Telefongespräche, die während einer Auswärtstätigkeit von mindestens einer Woche Dauer 
anfallen, können als Werbungskosten abzugsfähig sein. Das hat der Bundesfinanzhof entschieden. 
Ein Marinesoldat führte während eines längeren Auslandseinsatzes an den Wochenenden 15 Telefonate 
mit seiner Lebensgefährtin und Angehörigen für insgesamt 252 €. Die Kosten machte er vergeblich in 
seiner Einkommensteuererklärung als Werbungskosten geltend. 
Zwar sind Kosten für private Telefonate mit Angehörigen und Freunden regelmäßig steuerlich 
unbeachtliche Kosten der privaten Lebensführung. Nach einer mindestens einwöchigen Auswärtstätigkeit 
lassen sich die notwendigen privaten Dinge aber aus der Ferne nur durch über den normalen 
Lebensbedarf hinausgehende Mehrkosten regeln. Die dafür anfallenden Aufwendungen können deshalb 
abweichend vom Regelfall beruflich veranlasster Mehraufwand sein. 

Verbilligte Waren als Arbeitslohn von dritter Seite 
Preisvorteile und Rabatte, die Arbeitnehmer von Dritten erhalten, sind nur unter ganz bestimmten 
Voraussetzungen Arbeitslohn. Eine dieser Voraussetzungen ist, dass ein direkter Zusammenhang mit dem 
Arbeitsverhältnis und der Arbeitsleistung des Arbeitnehmers besteht. 
Arbeitslohn liegt z. B. dann nicht vor, wenn der Arbeitgeber lediglich an der Verschaffung der Rabatte 
vermittelnd mitgewirkt hat. Erst recht ist es unschädlich, wenn er von der Rabattgewährung nur Kenntnis 
hatte oder hätte haben müssen. Auch die Einwilligung des Arbeitgebers in die Einführung eines 
Mitarbeiter-Vorteilprogramms und eine entsprechende Information der Arbeitnehmer ändert an dieser 
Beurteilung nichts. 



 

 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Werbungskosten- oder Betriebsausgabenabzug von Beiträgen zur 
Instandsetzungsrückstellung 
Der Bundesfinanzhof hat bestätigt, dass Beiträge zur Instandsetzungsrückstellung (auch 
Instandhaltungsrücklage genannt) erst dann als Werbungskosten oder Betriebsausgaben abgezogen 
werden können, wenn die Verwaltung sie tatsächlich für die Erhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums 
verausgabt. 
Wohnungseigentümergemeinschaften müssen für zukünftige Instandsetzungen eine Rückstellung bilden 
und darauf einzahlen. Befindet sich eine Eigentumswohnung im Betriebsvermögen eines bilanzierenden 
Unternehmens, sind die Anteile des Unternehmers an der Instandsetzungsrückstellung in vollem Umfang 
zu aktivieren. Erst Entnahmen aus der Rückstellung sind steuerlich zu berücksichtigen. 

Zuschüsse zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
Ob zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbrachte Leistungen des Arbeitgebers steuerlich 
begünstigt sind, richtet sich nach den vertraglichen Vereinbarungen zwischen Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber. Der „ohnehin geschuldete Arbeitslohn“ ist der arbeitsrechtlich geschuldete. Zusätzlich dazu 
können nur solche Leistungen erbracht werden, die der Arbeitgeber freiwillig seinen Arbeitnehmern 
zuwendet, die also nicht aus dem Arbeitsverhältnis geschuldet werden. 
Der vom Gesetzgeber verwendete Begriff „zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“ dient dazu, 
Steuervergünstigungen oder Befreiungen auf solche Zusatzleistungen zu beschränken, zu denen der 
Arbeitgeber eben nicht verpflichtet ist. Solche Zusatzleistungen können z. B. Fahrtkosten- und 
Kindergartenzuschüsse, Erholungsbeihilfen oder Tankkarten sein. 
(Quelle: Urteile des Bundesfinanzhofs) 

Kapitalgesellschaft kann Zahlung auf Forderung, auf die der frühere 
Gesellschafter gegen Besserungsschein verzichtet hatte, als 
Betriebsausgabe abziehen 
Gerät eine Kapitalgesellschaft in wirtschaftliche Schwierigkeiten, kommt es in der Praxis häufig vor, dass 
ihr Gesellschafter auf ein von ihm der Gesellschaft gegebenes Darlehen verzichtet. Dies geschieht 
regelmäßig gegen einen sog. Besserungsschein. Das bedeutet, dass das Darlehen wieder auflebt und 
zurückgezahlt werden muss, wenn es der Gesellschaft finanziell wieder besser geht. Der 
Darlehensverzicht führt zu einem Ertrag der Gesellschaft, der regelmäßig mit einem Verlustvortrag 
verrechnet werden kann. Das Wiederaufleben des Darlehens führt entsprechend zu einem Aufwand. 
Werden die Anteile und die Besserungsanwartschaft zwischenzeitlich veräußert, kann durch den 
Forderungsverzicht gegen Besserungsschein mittelbar ein Verlustvortrag „gerettet“ werden, der ansonsten 
unter bestimmten Voraussetzungen durch die Anteilsübertragung wegfallen würde. 
Beispiel: 
Eine GmbH, deren alleiniger Gesellschafter A ist, verfügt zum 31.12.2011 über einen Verlustvortrag von 
1 Mio. €. A hat der Gesellschaft ein Darlehen in Höhe von 400.000 € gegeben. Das Darlehen ist auf Grund 
finanzieller Schwierigkeiten der GmbH wertlos geworden. A beabsichtigt, seinen Geschäftsanteil zu 
veräußern. 
Lösung: 
Wenn A seinen Anteil veräußert, geht unter bestimmten Voraussetzungen der Verlustvortrag unter. 
Verzichtet A vor der Anteilsveräußerung gegen Besserungsschein auf das Darlehen, erzielt die GmbH 
zwar einen Ertrag in Höhe von 400.000 €, der aber wegen des Verlustvortrags zu keiner steuerlichen 
Belastung führt. 
Veräußert A anschließend seinen Anteil und die Besserungsanwartschaft, kommt es mit Eintritt des 
Besserungsfalls zu einem Aufwand der GmbH, der ihren steuerpflichtigen Gewinn mindert. 
Der Bundesfinanzhof hat entgegen der Verwaltungsauffassung entschieden, dass die vorstehend 
geschilderte Gestaltung nicht rechtsmissbräuchlich, sondern eine steuerlich anzuerkennende Gestaltung 
ist. 

Wahl des Nachweisverfahrens bei Erhebung der Kirchensteuer auf 
pauschalierte Lohnsteuer 
Der Arbeitgeber kann bei der Erhebung der Kirchensteuer in den Fällen der Pauschalierung der 
Lohnsteuer (z. B., wenn ein Arbeitgeber sonstige Bezüge in einer größeren Zahl von Fällen gewährt oder, 
wenn ein Arbeitgeber die Lohnsteuer nicht vorschriftsmäßig einbehalten hat) zwischen einem 



 

 

vereinfachten Verfahren und einem Nachweisverfahren wählen. Diese Wahl kann der Arbeitgeber sowohl 
für jeden Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum als auch für die jeweils angewandte Pauschalierungsvorschrift 
und darüber hinaus für die in den einzelnen Rechtsvorschriften aufgeführten Pauschalierungstatbestände 
unterschiedlich treffen: 
Entscheidet sich der Arbeitgeber für die Vereinfachungsregelung, muss er in allen Fällen der 

Pauschalierung der Lohnsteuer für sämtliche Arbeitnehmer Kirchensteuer entrichten. Dabei ist ein 
ermäßigter Steuersatz anzuwenden, weil nicht alle Arbeitnehmer Angehörige einer steuererhebenden 
Religionsgemeinschaft sind. Die im vereinfachten Verfahren ermittelten Kirchensteuern sind in der 
Lohnsteuer-Anmeldung gesondert anzugeben. Die Aufteilung auf die steuererhebenden 
Religionsgemeinschaften wird von der Finanzverwaltung übernommen. 

Macht der Arbeitgeber von der Nachweismöglichkeit Gebrauch, weil einzelne Arbeitnehmer keiner 
steuererhebenden Religionsgemeinschaft angehören, kann er hinsichtlich dieser Arbeitnehmer von der 
Entrichtung der auf die pauschale Lohnsteuer entfallenden Kirchensteuer absehen. Für die übrigen 
Arbeitnehmer gilt der allgemeine Kirchensteuersatz. 
Als Beleg für die Nichtzugehörigkeit zu einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft dienen 

grundsätzlich die vom Arbeitgeber beim Bundeszentralamt für Steuern abgerufenen elektronischen 
Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) oder ein Vermerk des Arbeitgebers, dass der Arbeitnehmer 
seine Nichtzugehörigkeit zu einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft mit der vom Finanzamt 
ersatzweise ausgestellten Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug nachgewiesen hat. Liegen dem 
Arbeitgeber diese amtlichen Nachweise nicht vor, bedarf es zumindest einer schriftlichen Erklärung 
des Arbeitnehmers. 

Den Nachweis über die fehlende Kirchensteuerpflicht des Arbeitnehmers muss der Arbeitgeber als 
Beleg zum Lohnkonto aufbewahren. 

Die auf die kirchensteuerpflichtigen Arbeitnehmer entfallende pauschale Lohnsteuer hat der 
Arbeitgeber anhand des in den Lohnkonten aufzuzeichnenden Religionsbekenntnisses zu ermitteln; 
führt der Arbeitgeber ein Sammelkonto oder entsprechende Aufzeichnungen, hat er dort das 
Religionsbekenntnis der betroffenen Arbeitnehmer anzugeben. 

Kann der Arbeitgeber die auf den einzelnen kirchensteuerpflichtigen Arbeitnehmer entfallende 
pauschale Lohnsteuer nicht ermitteln, kann er aus Vereinfachungsgründen die gesamte pauschale 
Lohnsteuer im Verhältnis der kirchensteuerpflichtigen zu den nicht kirchensteuerpflichtigen 
Arbeitnehmern aufteilen; der auf die kirchensteuerpflichtigen Arbeitnehmer entfallende Anteil ist 
Bemessungsgrundlage für die Anwendung des allgemeinen Kirchensteuersatzes. Die so ermittelte 
Kirchensteuer ist im Verhältnis der Konfessions- bzw. Religionszugehörigkeit der 
kirchensteuerpflichtigen Arbeitnehmer aufzuteilen. 

Der Erlass ist erstmals anzuwenden 
bei laufendem Arbeitslohn, der für einen nach dem 31. Dezember 2012 endenden 

Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird und 
bei sonstigen Bezügen, die nach dem 31. Dezember 2012 zufließen. 

Hinweis: Die Ausführungen betreffen nicht die Minijobs, für die pauschale Abgaben geleistet werden. Sie 
können auf kurzfristige Beschäftigungen oder auf solche zu einem unvorhersehbaren Zeitpunkt zutreffen. 
Dies sollte im Einzelfall mit dem Steuerberater abgestimmt werden. 

Eigenbedarfskündigung für berufliche Zwecke ist zulässig 
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass Vermieter eine Mietwohnung wegen Eigenbedarfs auch 
dann kündigen dürfen, wenn sie die Wohnung ausschließlich für berufliche Zwecke nutzen wollen. 
In dem entschiedenen Fall hatte der Hausbesitzer einem seiner Mieter gekündigt, weil seine Ehefrau ihre 
Anwaltskanzlei in die Wohnung verlegen wollte. 
Der Vermieter habe ein berechtigtes Interesse an der Beendigung des Mietverhältnisses auch dann, wenn 
er die Wohnung ausschließlich für seine berufliche Tätigkeit oder die eines Familienangehörigen nutzen 
will. Dieses ist durch die verfassungsrechtlich geschützte Berufsfreiheit nicht geringer zu beurteilen als der 
Eigenbedarf des Vermieters zu Wohnzwecken. Dies gilt nach Ansicht des Gerichts umso mehr, wenn sich 
die selbst genutzte Wohnung des Vermieters und die bisher vermietete Wohnung in demselben Haus 
befinden. 

Sach- und Arbeitsleistungen des Vermieters können bei der 
Betriebskostenabrechnung berücksichtigt werden 
Vermieter dürfen Eigenleistungen oder Leistungen eigener Mitarbeiter für erbrachte Hausmeister- und 
Gartenpflegekosten bei der Betriebskostenabrechnung in der Höhe berücksichtigen, wie diese bei 
Beauftragung eines externen Dienstleisters entstanden wären. 



 

 

In dem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall hatte der Vermieter für eine Vielzahl von Haus- und 
Gartenarbeiten, die von eigenen Angestellten erledigt worden sind, Angebote von Fremdfirmen eingeholt. 
Das günstigste Angebot nahm er als Grundlage für die Betriebskostenabrechnung. Nach Ansicht des 
Gerichts ist diese Vorgehensweise nicht zu beanstanden, da die Betriebskostenverordnung diese Art der 
Abrechnung zulässt, um auch die Abrechnung für den Vermieter zu vereinfachen. 

Umsatzsteuersonderregelung für Reisebüros gilt nicht für eigene 
Beförderungsleistungen des Reisebüros 
Setzt ein Reisebüro im Rahmen einer Pauschalreise, bei der es auch Leistungen anderer Unternehmer 
(z. B. Unterkunft, Verpflegung) in Anspruch nimmt, eigene Fahrzeuge ein, unterliegt die 
Beförderungsleistung der normalen Umsatzbesteuerung. Dies gilt auch für den Fall, dass die 
Beförderungsleistung und die sonstigen Leistungen eine einheitliche Leistung darstellen. Eigene 
Leistungen des Reisebüros unterliegen nicht der sog. Margenbesteuerung. Hierunter fallen nur 
Leistungen, die das Reisebüro von anderen Unternehmern bezieht (sog. Reisevorleistungen). 
(Quelle: Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union) 

Vorsteuerabzug eines gemischt genutzten Gebäudes setzt dessen 
ausdrückliche und zeitnah dokumentierte Zuordnung zum 
Unternehmensvermögen voraus 
Ein Unternehmer kann die ihm von anderen Unternehmern in Rechnung gestellte Umsatzsteuer für die 
Herstellung oder den Erwerb eines Gebäudes nur dann als Vorsteuer abziehen, wenn und soweit er das 
Grundstück dem Unternehmensvermögen zuordnet. Diese Zuordnungsentscheidung muss er bereits bei 
Bezug der Leistung treffen. Außerdem muss er die Zuordnungsentscheidung zeitnah dokumentieren. Im 
Regelfall geschieht dies dadurch, dass der Unternehmer die Vorsteuer geltend macht. 
Spätestens mit der Umsatzsteuerjahreserklärung muss er seine Entscheidung dokumentieren. Gibt er die 
Umsatzsteuerjahreserklärung nicht bis zum 31.5. des Folgejahres ab und hat er auch nicht in einer 
früheren Umsatzsteuervoranmeldung die Zuordnungsentscheidung dokumentiert, gehört das Grundstück 
in vollem Umfang zum nichtunternehmerischen Bereich. Denn ohne nach außen dokumentierte 
Zuordnungsentscheidung zum Unternehmensvermögen ist von einer Zuordnung zum 
nichtunternehmerischen Bereich auszugehen. 
Will der Unternehmer das Grundstück vermieten und auf die Steuerfreiheit der Vermietungsumsätze 
verzichten, um den Vorsteuerabzug geltend machen zu können, muss er die Vermietungsabsicht bereits in 
dem Zeitpunkt haben und durch objektive Anhaltspunkte belegen, in dem er die zum Vorsteuerabzug 
berechtigende Leistung bezieht. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Modernisierung des Zwangsvollstreckungsrechts 
Zum 1.1.2013 wurde das gemeinsame Vollstreckungsportal der Länder in Betrieb genommen. Das Portal 
informiert darüber, wer in Deutschland im Schuldnerverzeichnis eingetragen ist. In das 
Schuldnerverzeichnis kann jeder einsehen, der ein berechtigtes Interesse darlegt, z. B. für Zwecke der 
Zwangsvollstreckung. Auskünfte werden auch erteilt zur Vermeidung von wirtschaftlichen Nachteilen, die 
daraus entstehen können, dass Schuldner ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen. Der 
Datenbestand des Vollstreckungsportals wird Schritt für Schritt bis zum 1.1.2018 durch die neu 
eingerichteten zentralen Vollstreckungsgerichte aufgebaut.  In der Übergangszeit empfiehlt es sich daher, 
auch das bei dem zuständigen Amtsgericht bis dahin noch geführte Schuldnerverzeichnis nach älteren 
Daten abzufragen. 
Ergänzt wird das Portal durch das Vermögensverzeichnis, auf das Gerichtsvollzieher und behördliche 
Vollstreckungsstellen zugreifen können. Dort werden die Vermögensauskünfte der Schuldner (bis 
31.12.2012 „Eidesstattliche Versicherungen“) vermerkt. Voraussetzung für die Abgabe einer solchen 
Vermögensauskunft ist nicht mehr der erfolglose Versuch einer Pfändung in das Vermögen des 
Schuldners, sondern schon die Nichtzahlung einer Forderung nach Fristsetzung. 
Gerichtsvollzieher können zukünftig auf Antrag des Gläubigers eine Vielzahl von zentralen Registern (z. B. 
Kraftfahrt-Bundesamt oder Rentenversicherungen) für die Feststellung von verwertbarem Vermögen 
abfragen und Kontenabrufersuchen an das Bundeszentralamt für Steuern richten. 

Schadensersatz vom Luftfrachtführer bei Verlust von Reisegepäck 
Der Anspruch auf Entschädigung und die Haftungsbegrenzung des Luftfrachtführers bei Verlust von 
Reisegepäck gelten auch für den Reisenden, der diese Entschädigung für den Verlust eines 



 

 

Gepäckstücks fordert, das von einem Mitreisenden aufgegeben wurde. Voraussetzung ist, dass dieses 
verloren gegangene Gepäckstück tatsächlich Gegenstände des Reisenden enthielt. 
(Quelle: Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union) 

Zur Verkehrssicherungspflicht eines Ladenbetreibers 
In einem vom Amtsgericht München entschiedenen Fall verlangte eine Kundin von einem 
Supermarktbetreiber Schadensersatz und Schmerzensgeld. Sie hatte sich bei der Entnahme einer Flasche 
aus einer Flaschenpyramide in den Mittelfinger der rechten Hand geschnitten, weil der Flaschenhals 
zerbrochen war. 
Das Gericht wies die Klage ab. Zwar habe der Betreiber eines Ladens eine Verkehrssicherungspflicht, 
wonach er diejenigen Vorkehrungen zu treffen hat, die erforderlich und zumutbar sind, um eine 
Schädigung der Kunden zu verhindern. Er müsse aber nicht für alle denkbaren, entfernten Möglichkeiten 
eines Schadenseintritts Vorsorge treffen. Ebenso wenig wie die Kundin erkennen konnte, dass die Flasche 
beschädigt war, musste der Ladenbesitzer damit rechnen, dass sich eine unbemerkt zerbrochene Flasche 
in der Pyramide befand. 

 

 

 

Rechtliche Hinweise 

Der EGSZ - Newsletter fasst regelmäßig Gesetzesänderungen, Urteile, Ver-
waltungsanweisungen oder sonstige, für Sie interessante Informationen zu-
sammen und gibt diese auszugsweise wieder. Der EGSZ - Newsletter erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten daher ausdrücklich darum, 
vor einer Anwendung der Inhalte des EGSZ - Newsletters im konkreten Fall 
mit uns Rücksprache zu halten, da wir eine Haftung für die auszugsweise 
Darstellung nicht übernehmen können. Für weitergehende Informationen 
stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 


